
 BAUAMT 

 

BAU_F14 Formular Antrag auf bewilligungspflichtiges Bauvorhaben V1_04 2026 

 

GEBÜHRENPFLICHTIG 

ANSUCHEN 

BEWILLIGUNGSPFLICHTIGES BAUVORHABEN 
GEM. § 14 NÖ BAUORDNUNG 2014 (NÖ BO 2014) 

 

ANTRAGSTELLER 

NACHNAME: _______________________________________________________________________________ 

VORNAME: ________________________________________________________________________________ 

ADRESSE: __________________________________________________________________________________ 

TELEFONNUMMER: _____________________________ MAILADRESSE: __________________________________ 

 

STELLT AN DIE  

 

MARKTGEMEINDE WULLERSDORF, BAHNSTRASSE 255, 2041 WULLERSDORF 

 

DAS ANSUCHEN GEMÄß §14 NÖ BO 2014 UM ERTEILUNG DER BAUBEWILLIGUNG FÜR:  
 
 

BAUVORHABEN: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

KATASTRALGEMEINDE: _________________________________ PARZELLE: ______________ EZ: ____________ 

GRUNDEIGENTÜMER (LT. GRUNDBUCH):__________________________________________________________ 

PLANVERFASSER: ________________________________ BAUFÜHRER: _________________________________ 

ANRAINER:_________________________________________________________________________________ 

 

 

GLEICHZEITIG WERDEN DER BAUBEHÖRDE GEMÄß §15 (BAUBEWILLIGUNG IM VEREINFACHTEN VERFAHREN) DER NÖ 

BAUORDNUNG 2014 FOLGENDE VORHABEN AUF DER VORANGEFÜHRTEN LIEGENSCHAFT ANGEZEIGT: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DATUM: ___________________   UNTERSCHRIFT: ________________________________ 

 

Wenn Sie keinen Einwand zur Zuziehung des Nichtamtlichen Sachverständigen und Leistung der daraus 

entstehenden Tarifkosten haben und den Hinweis umseitig gelesen haben führen Sie bitte in Ihrem Antrag das 

Einverständnis zur Beiziehung per Unterschrift am Ansuchen an. 

 

                                                                 ...................................................................  

                                                                        Unterschrift des/der Bauwerber/in 

 



BEILAGEN 

1) NACHWEIS DES GRUNDEIGENTUMS (GRUNDBUCHAUSZUG), HÖCHSTENS 6 MONATE ALT ODER NACHWEIS DES NUTZUNGSRECHTS 

A) ZUSTIMMUNG DES GRUNDEIGENTÜMERS ODER 

B) ZUSTIMMUNG DER MEHRHEIT NACH ANTEILEN BEI MITEIGENTUM, SOFERN ES SICH UM ZU- ODER UMBAUTEN INNERHALB EINER 

SELBSTSTÄNDIGEN WOHNUNG, EINER SONSTIGEN SELBSTSTÄNDIGEN RÄUMLICHKEIT ODER AUF EINEM DAMIT VERBUNDENEN TEIL DER 

LIEGENSCHAFT IM SINN DES §1 ODER §2 DES WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZES 2002, BGBL. I NR. 70/2002 IN DER FASSUNG 

BGBL. I NR. 87/2015 HANDELT ODER 

C) VOLLSTRECKBARE VERPFLICHTUNG DES GRUNDEIGENTÜMERS ZUR DULDUNG DES VORHABENS 

2) NACHWEIS DES FAHR- UND LEITUNGSRECHTES (§11 ABS. 3 NÖ BO 2014), SOFERN ERFORDERLICH 

3) BAUTECHNISCHE UNTERLAGEN: 

A) BAUPLAN (§19 ABS. 1 NÖ BO 2014), 3FACH 

B) BAUBESCHREIBUNG (§19 ABS. 2 NÖ BO 2014), 3FACH 

C) BESCHREIBUNG DER ABWEICHUNGEN VON EINZELNEN BESTIMMUNGEN VON VERORDNUNGEN ÜBER TECHNISCHE 

BAUVORSCHRIFTEN (§43 ABS. 3 NÖ BO 2014) UNTER AUSFÜHRUNG DER BETROFFENEN BESTIMMUNGEN, EINE BESCHREIBUNG 

ERFORDERLICHENFALLS EINE PLANLICHE DARSTELLUNG JENER VORKEHRUNGEN, MIT DENEN DEN ERFORDERNISSEN NACH § 43 NÖ 

BO 2014 ENTSPROCHEN WERDEN SOLL, SOWIE EIN NACHWEIS ÜBER DIE EIGNUNG DIESER VORKEHRUNGEN 

D) ZUSÄTZLICH, WENN STRASSENGRUND ABZUTRETEN IST, (§12 NÖ BO 2014) EIN VON EINEM VERMESSUNGSBEFUGTEN (§1 DES 

LIEGENSCHAFTSTEILUNGSGESETZES, BGBL. NR. 3/1930 IN DER FASSUNG BGBL. I NR. 190/3019) VERFASSTER TEILUNGSPLAN 

E) ZUSÄTZLICH, WENN DAS BEZUGSNIVEAU (§14 Z11A NÖ BO 2014) HERZUSTELLEN IST, (§12A NÖ BO 2014), EINE 

DARSTELLUNG DES BEZUGSNIVEAUS 

4) ENERGIEAUSWEIS, 3FACH, SOFERN ERFORDERLICH 

5) AGWR-DATENBLATT, 1FACH, IN ELEKTRONISCHER FORM BEI NEU- UND ZUBAUTEN VON GEBÄUDEN 

6) NACHWEIS ÜBER DIE PRÜFUNG DES EINSATZES HOCHEFFIZIENTER ALTERNATIVER ENERGIESYSTEME BEI ERRICHTUNG UND GRÖßEREN 

RENOVIERUNGEN VON GEBÄUDEN (§43 ABS. 3 NÖ BO 2014) 

HINWEISE:  

ALLE ANTRAGSBEILAGEN SIND VON DEN VERFASSERN ZU UNTERFERTIGEN. DIE VERFASSER DER BAUTECHNISCHEN UNTERLAGEN (Z.B.: BAUPLÄNE, 

BESCHREIBUNGEN, BERECHNUNGEN) SIND – UNABHÄNGIG VON BEHÖRDLICHEN ÜBERPRÜFUNGEN – FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT 

DER VON IHNEN ERSTELLTEN UNTERLAGEN VERANTWORTLICH. 

 

Hinzuziehen eines Nichtamtlichen Sachverständigen 

Zur Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit/Erfüllung der Voraussetzung gemäß §52 (1) AVG ist die fachkundige 

Beantwortung der im Spruch angeführten Fragestellung(en) durch einen Sachverständigen erforderlich. 

Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles 

geboten ist, kann die Behörde aber gemäß § 52 Abs 2 AVG ausnahmsweise andere geeignete Personen als 

Sachverständige (nichtamtliche Sachverständige) heranziehen.  

Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde dennoch nichtamtliche Sachverständige 

heranziehen, wenn davon eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist 

jedoch nur zulässig, wenn sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, angeregt 

wird und die daraus entstehenden Kosten eine von dieser Partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht 

überschreiten. 

Der Tarif für den Nichtamtlichen Sachverständigen Bmstr. Ing. Gerhard Wallner beträgt € 87,00 netto (bzw. € 104,40 

inkl. 20% MWSt.) pro angefangener halber Stunde 

Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten der 

erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die 

Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich 

angestellt oder ermächtigt ist. Nichtamtliche Sachverständige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die 

Erstattung von Gutachten der erforderten Art im Allgemeinen beeidet sind. Die §§ 49 und 59 AVG gelten auch für 

nichtamtliche Sachverständige. 

Wenn Sie keinen Einwand zur Zuziehung des Nichtamtlichen Sachverständigen und Leistung der daraus 

entstehenden Tarifkosten haben, führen Sie bitte in Ihrem Antrag das Einverständnis zur Beiziehung per Unterschrift 

am Ansuchen an. 

 
 

 

AUF DIE BESTIMMUNGEN DES §12A NÖ BO 2014 WIRD HINGEWIESEN 


